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Vorgang : ^ BlVert 617/1952

I . Dienstpläne
Zur Ourcktükrung der mit ^ .BlVert 617/1952 bekannt -

gegebenen Änderungen der Oisnstdausrvorsckritten
sind alle Dienstpläne 2U prüten und , soweit srkordsr -
lick , um2ustsllen . Bür dis Entstellung der Dienstpläne
Zelten tolgsnds Bestimmungen :

Ä) Allgemeines
1 . Oie Verksltnisss bei der Oeutscksn Lundssbskn

ertordern nack - wie vor größte Sparsamkeit im Berso -
nslautwsnd . Reinsstslls dsrt dabei jsdock von den
Bestimmungen der OOV rum Ilsckteil des Bersonals
abgewicken werden . tVuck das Personal dsrt von den
Dienstplänen nickt eigenmäektig abweicken und dis in
den Oienstdauervorsekritten lestgelegtsn Bckutrbsstim -
mungen durckdrecksn .

2 . Von den mit der ÄukstsIIung und biackprütung der
Dienstpläne betrauten Bediensteten muü verlsngt wer¬
den , dsü sie siek mit den einscklägigsn Bestimmungen
und den iVlusterplänen voll vertraut macken . Dis Dienst¬
pläne müssen mit glsicksr 8orgtslt wie Doknrseknun -
gen usw sutgsstsllt werden .

3 . 8 4 ( 1 ) der Vüp lautet : „Oer Bersonslbedsrt ricktst
sick nsck dem Ärbsitssutkommsn . In das Loli dürtsn !
nickt mskr Uralte sulgsnommsn werden , als rur ord -
nungsmäkigsn ^ .ustükrung des planmäßigen Dienstes
dauernd ertorderlick sind . Oer Bedart wird aus den Zs- !
nekmiZten Dienst - und Ärbsitsvsrtsilungsplänsn ent¬
nommen ." Oer Äks (4) deA Zlsicksn 8 der Vüp bsssZt :
„Oer Rersonslbedart ru (3) s )—c), der aus Rrätten der
eigenen Dienststelle gedeckt wird , ist in sckwsrren
Zs Kien, der Bedark ru ( 3) d) (Krätts anderer 8tsllsn )
dagegen in roten Zsklen sinrutragsn ." Wegen des Ksck -
weisss der Uralte im 8oll -Loptp1sn wird nock auk dis
Bestimmungen der ÄBlVerk 277/1950 Zitt 2 ) kinge -
wiesen .
4. s ) Bei der / mkstellung der Dienstpläne muü snge -

strebt werden , die rulässigs Arbeitszeit von 48 8tun - ,
den im 7tägigen Zeitraum ru erreicken . Dienstpläne ^
jedock künstlick auk 48 8tundsn durck Brkökung der
Zeitwerte oder Zusetrung nickt bstriebsnotwendigsr
Büllsrbeiten ru bringen , ist unrulsssig . Bleibt unter ^
Äusscköptung aller lVIöglickkeiten der ^ rbeitsvsr -
teilung dis Arbeitszeit unter 48 8tundsn , so muü die !
kestgestellte Arbeitszeit suck angegeben werden . Oie
8telle , die den Dienstplan gsnekmigt , muü dann '

prüten , ob der Dienstpostsn mit Dienstsukgaken an¬
derer 8telien susgelastet werden kann . Im übrigen
wird aut OVV 8 6 (2) kingswiesen ,

b ) Bei dem Bestreben , Zweckmäßige Dienstpläne ru
erstellen , wird es sick nickt vermeiden lassen , dsü
dis Zulässige Arbeitszeit von 48 8tunden im 7tägigen
Zeitraum gsringtügig übsrsckritten wird . Wo sick
dies nickt umgeken läßt , ist dis Ilbersckreitung
durck Qewskrung entspreckender Rukereiten aus - ^
rugleicken .

5 . Zur Brmittlung der Dauer der Oienstverricktungsn
— Brmittlung des Bsrsonslbedsrks — sind dis bekannt -
gegebenen mittleren Zeitwerts anruwsnden . Bs wird
dargut kingewiesen , dsü in den Zsitkormeln dis einzel¬
nen Oisnstverricktungen tür sick bewertet sind . In¬
dessen dsrt dis Zulässige Arbeitsleistung des Personals !

nickt etwa lsdiglick gut Orund dieser Wertermittlungen
bestimmt werden , vielmskr bleibt OOV 8 8 in jedem
Balls tür dis Bemessung der Ärbsitsrsit und der Oisnst -
sckicktsn makgebend . Insbesondere ist dis an sick mög-
lieks Äusdsknung der Disnstsekickten bis ru 14 8tun -
den davon sbkängig , daü dis Voraussetzungen nack
DOV 8 8 (4) gegeben sind . Bine scksmatiscks Anwen¬
dung der mittleren Zeitwerts , wstcks dis Bssonder -
ksitsn und Bigentümlickksitsn des einzelnen Balles
nickt berücksicktigt , ist mit dem Wortlaut und 8inn des
8 8 ( 1) b ) der OOV nickt vereinbar und datier un -
ststtkatt .

B) Dienstpläne tür den stationären Dienst

1 . Der Dienstplan (Vordruck 102 01 ) muü sowokl aut
der Vorder - als suck auk der Rückseite nack dem Vor¬
bild der L-lustsrpläne , dis vom skem RVIVi in trüberen
Oäkren ksrausgsgsben worden sind , autgestellt werden .
Bssonderkeiten aut der Dienststelle und aut dem
Dienstpostsn können /tbwsickungsn bedingen . Der
Dienstplan dsrt jsdock nickt gegen dis Bestimmungen
der Oisnstdausrvorsckrittsn und der Oisnstvorsckritt
tür dis Dbsrwackung des Bersonslsukwands (Vüp ) ver -
stoüsn .

2 . Der dienstplanmäüige Bersonalbedart ist naek den»
dauernden Ärbvitssutkommen ru ermitteln . Br ist,
wenn es sick um eigens Krätts der Dienststelle ban¬
delt , im Dienstplan in sckwsrr nsck Küptsn und Tage¬
werken snrugsben . Von anderen Dienststellen zu lei¬
stende Ablösungen oder Verstärkungen erscksinen beim
„disnstplsnmöüigsn Bedart " mit den Tagewerken in
rot , ggt über den sckwarrsn Tagswerksrsklsn . Lile Ab¬
lösungen — suck dis des Dmlautsblösers — sind in den
einzelnen Dienstplänen in einer besonderen Zeile in
blau dsrzustellsn . Wird jsdock , 2 8 aus einem Dienst¬
plan mit 3 Kopten (dienstplanrnäüiger Bedart tür den
Dienstpostsn 2 Kopte 260 Tagewerke ), an einem Tage
in der Wocks Ablösung tür einen anderen Dienstpostsn
gestellt , so ist diese Äblössrsckickt , dis aus dem Dienst¬
plan gestellt wird , tarbig oder als Ooppelstrick in der
betrsttendsn Wocke einruzeicknsn . Oer plsnmäkige
Dienst des Ilmlautablösers (Vüp 8 4 ( 6)) ist in einem
besonderen Äblöserplan oder in dem Dienstplan dar -
rustsllen , in dem der Ilmlautablöser 3 oder mskr
Disnstsekickten im wöckentlicken Durckscknitt leistet .
Bnttallsn kisrbsi 50 °/o sowokl aut den Beamten - als
suck aut den ^ .rbsiterdienst , so ist der Oessmtdienst
in dem Dienstplan , in dem 3 8ckicktsn im Besmtsn -
dienst im wöckentlicken Durckscknitt geleistet werden ,
sinzureicknen . Äut dis Anmerkungen 1 , 2 und 3 im
Dienstplsnvordruck weisen wir besonders bin .

3 . Bs ist an 2ustreben , die dienstplsnmäüigsn Ab¬
lösungen und dienstplanmäLigen Bersonalverstärkun -
gen aut allen Dienstpostsn der mittleren und gröüsrsn
Dienststellen eigenen Kräkten der Dienststelle 2U über¬
tragen , was sick durck Lwecksntspreckends Regelung
der Ablösungen erreicken läüt .

4 . Im Kopt jedes Dienstplanes sind in den kierkür
neu vorgesskenen 8pslten 2U vermerken
s ) die in das Kopkplsnsoll nack Vüp 8 4 (4) bis (6) 2U

übernskmendsn ganzen Dienstpostsn sowie deren
Bewertung und daneben die von anderen Dienst¬
stellen 2u leistenden planmäüigsn ^ blüser - und
planmäßigen Verstsrkungstagewerks , terner die
Teilköpte (Tagewerke ) tür 8cksuertrsuen , Vertrsgs -
sckrsnksnwärter usw , wobei die von Krätten anderer
Dienststellen 2u leistenden Tagewerke in rot dsr -
Tustsllen sind .
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b ) die plsnmäüigen / rblosungsn oder plsnmäüigen Ver¬
stärkungen aus arideren Dienstplänen (suck dis des
Ilmlsuksblösers ) mit der l l̂r des Dienstplans nnd
den Tagewerken ,

e) dis Ablösungen auk anderen Disnstposten init der
klr des Dienstplanes und den Tagewerken .

ILu a) :
Der Disnstposten des Dmlsuksblösers der eigenen

Dienststelle ist in dein Dienstplan , in dein sein plan -
mäüiger Dienst voll dsrgsstsllt ist , als ganzer Disnst -
postsn nackzuweissn .

Werden Ablösungen oder Verstärkungen von einem
Dienstposteuinkaber einer anderen Dienststelle gelei¬
stet , so sind dis Äblössrtagewsrks nicbt nseb s ) in das
Ropkplsnsoll der Lsscbättigungsstslls zu übernsbrnsn ,
sondern nseb b ) nackzuweissn , und zwar suek kisr in
rot Diese lagewerke gekoren rum Ropkplansoll der
Deirnatdienststelle des Rostenindabers . 8 !e sind daker
— aucb bei Doknempkängsrn — im Ist -Ropkplan der
Deirnatdienststelle uackzuweise » . In den Lollkopkplänsn
der Besckäktigungs - und der Beimstdisnststells ist ein
Vermerk über diese / rblässrtsgswsrks snzubringen .
2u b ) und e>:

Dis rlblössrtsgswsrks zu b) in sckwsrz müssen sieb
mit denen zu e) in sckwsrz innerkslb der Dienststelle
susglsieben .
2u a> bis e) :

Der in den Dienstplänen snzugebsnde disnstplan -
mäüige Bedark (in Röpksn und lagewerksn ) muü sieb
mit den Angaben zu a) bis c) decken .

Beispiel :
pür den ^ weisckicktenkskrdienstlsitsrdisnst einer

/in ! 2 Dienststelle (Dpl 2 ) sind jäkrlick 104 Äblösersckickten
srkorderlick . Die posteninbsbsr leisten Zäkrlick 82 71b-

ün ! 3 lösungen in einem anderen Dienstplan (Dpl 3) , rum
ünl 1 Äusglsick leistet der Dienststsllenvorstsker (Dpi 1)

156 Ablösungen im ksbrdicnstleiterdienst (Dpl 2) .
Bs sind mitkin im Dienstplan Rr 2 nscbruweisen :
Bedark 2 Röpke und 104 lsgewerks
zu s ) 2 ganze Disnstposten ,
zu b) Dpl 1 mit 156 lagswsrksn ,
zu c) Dpl 3 mit 52 Tagewerken .
5 . Die 2skl der Wocksn (Spalts 1 des Dienstplsnvor -

drueks 102 01 ) ricktst sieb naeb der Disnstplsnperiods .
ltnl 4 Im dreiteiligen Dienst (s suek Anlage 4) wird siek die

Disnstplsnperiode im allgemeinen über 3 Wocken und
im Zweiteiligen Dienst über 2 Wocksn erstrecken . Ilm
jedock suek 17 >/s Rukesonntsge bei einer Besetzung
von 2 Röpken 104 lagswerksn (eigsntlicker Bedark ) zu
erreicken , empüeklt es sick , einen Dienstplan aukzu-
stellen , der sick im zweiteiligen Dienst über 6 Wocken

tnl 5 erstreckt (s Anlage 5) .
6 . Dis Angaben in den oberen Spalten 9 , 10 , 11 und

12 des Disnstplsnvordrucks müssen rscknsrisek ricktig
sein ; dis Stunden und Minuten in den Spalten 10 und
11 müssen mit den ermittelten Disnstbereitsckakten und
Pausen — Rückseite des Vordrucks — übsreinstimnien .

Tille 4 Spalten sind sukzureeknen und durck die
Wockenzskl zu teilen . Dis kür den 7tägigen Zeitraum
ermittelten weiten sind in die unteren Spalten 2 , 3, 4
und 5 ru übertragen . Dis zulässige Arbeitszeit (nickt zu
vsrweckseln mit der Dienstsckickt ) ist stets mit 48 Stun¬
den in der unteren Spalte 1 anzugeben . Die Dauer der
längsten Dienstsckickt , die 2akl der jäkrlicken Ruke -
tsge , der Rukssonntsge , der Rscktdienstsckickten im
7tägigen Durckscknitt , die Döckstzakl der kinterein -
sndsr kolgenden klscktdisnstsckicktsn und die Oewäk -
rung der Ruketsge nack DDV 8 6 sind zu ermitteln und
in die unteren Spalten 6 bis 15 zu übernekmen .

7 . Die Arbeitszeit kür die einzelnen Dienstsckickten
ist entweder nack DDV 8 8 ( 1 ) s ) oder 8 8 (1 ) b ) zu er¬
mitteln . Hierbei muü sick die Rerecknung auk jede
Sckickt , werktags und sonntags getrennt , erstrecken j
(s suck den Wortlaut auk der Rückseite des Vor¬
drucks 102 01 Dienstplan ) . Diese Rerecknung ist not - !
wendig , um dis oberen Spalten 10 und 11 der Vorder - !
seite des Vordrucks ricktig susküllen zu können und .
ggk suck genaue Rerecknungen kür den Dienstplan des >
Äblösers zu erkalten . Mitkin muü z L suck in einem !

Dienstplan mit einer Lssstzung von 3 Röpken die 7- ,
8- , 9- oder 12stündige Sckickt je kür sick bsrecknet
werden . Dis Disnstbersitsckskt dieser Sckicktsn etwa

! nur nack der 8stündigsn Sckickt zu sckätzen oder sn -
! teilmäüig zu srrecknen , ist nickt angängig .

8 . dsder Disnstposten muü durck 2urückzieken von
sntbskrlicken Rräktsn oder Zusammenlegen von Rosten
im Rskmen des Möglicksn mit Disnstsukgsben voll
susgelsstet werden , llur da , wo dies nack den örtlicken
Vsrksltnissen nickt möglick ist , sind Disnstkersitscksk -
ten zulässig : Wäkrsnd der weiten , in denen der Disnst -
postsn im einzelnen mekr als 30 Minuten unbesetzt
bleiben kann , sind stets Raussn snzusstzsn . Tiuk DDV
8 8 (4) wird kingswiesen .

9 . Die plsnmäüigs und die zulässige Arbeitszeit so¬
wie die Röpke und Rage werke nack dem disnstplsn -
mäüigsn Rsdark sind aus den Dienstplänen in den Be-
sstzungsplsn , der der Disnstplsnsammlung vorzukek -
tsn ist (s Anlage 6 ) , zu übernekmen . Äus dem Be-
setzungsplan muü dis Besetzung aller Disnstposten der

^ Dienststelle — getrennt nack Sonn - und Werktagen —
^ zu srseksn sein .

10 . Äuk der Rückseite des Lesstzungsplsnes (rsckts )
! sind nack dem Muster des Sollkopkplsns dis Ropkplsn -
! zsklen der einzelnen Dienstpläne nack vorst 2!ikk 4. a)
! zusammenzustsllsn . Qröüers Dienststellen verwenden
! kierkür den Vordruck kür den Sollkopkplan . In Spalts 1

sind die Hummern der Dienstpläne einzutrsgen . Die
Qsssmtsumme der Röpke und lagewsrks in der Zu¬
sammenstellung ergibt das Ropkplansoll . Rs muü sick
mit der Llessmtsumms der Spalte 10 des Lesstzungs -
plsns , ggk nack 2u - oder Tibrscknung der Tagewerke
aus Dienstposten anderer oder kür andere Dienststellen
( s vorst 2ikk 4 . „2u s ) " zweiter Äbs ) decken .

11 . Der Dienst - und der Resetzungsplsn sind je in
zweikacker Äuskertigung sukzustellen . de eine Ttusker-
tigung - kommt nack der Oenekmigung zur Dienstplsn -
ssmmlung der Dienststelle und des Ämts oder der
Stelle , dis den Dienstplan genskmigt Kat. / luk dem
Disnstposten selbst sind nur Tibsckrikten des Dienst¬
planes suszulegen oder suszukängek .

12 . Bevor ein Dienststeilenvorsteker einen Dienstplan
unterzeivknet oder bevor ein Sackbearbeiter des Lints
oder einer sonstigen Stelle einen Dienstplan seinen»
Vorgesetzten zur Ilntersckrikt vorlegt , muü stets ge-
wissenkakt geprükt worden sein , ob der Dienstplan den
dienstlicken und wirtsckaktlicken Rrkordernissen ent -
sprickt und ob er auck äukerlick saebgemäk ricktig und
einwandkrei erstellt worden ist . Rsrecktigte Wünscke
des am Dienstplan beteiligten Personals , die vom Be¬
triebsrat vertreten werden , sind zu bsrücksicktigen .

13 Der Sckwerpunkt der Dienstplanaukstellung liegt
beim Ämt oder der Stelle , die den Dienstplan zu ge-
nebmigen bat . Der Sackbssrbeiter dark keine Müke
scksuen , um in seinem Bezirk durck Unterweisung der
Dienstplansukstsller ordnungsmäüige Dienstpläne zu
erkalten . Dienstplanentwürks müssen den sukstellenden
Stellen zurückgegeben werden , wenn sie unricktig oder
unsackgemäü erstellt worden sind . Dabei Kat der Sack -
bearbeitsr die Stellen jedock weitgeksnd unter zeit -
weiser Überlassung von Musterplänen , die den ört -
licksn Verhältnissen sngepaüt sind , zu unterstützen .

14 . Bei den örtlicken Rrükungen durck die Bisenbakn -
direktion oder dis Ämter sind sowokl dis Dienstplan -
Sammlungen als auck die Äbsckrikten der Dienstpläne
auk den Disnstposten zu überprüken und Ilnrsgelmäüig -
keiten abzustellsn .

L ) Dienstpläne kür den Lugdienst
1 . Rür die Äukstsllung der Dienstpläne der Zugbe¬

gleiter gelten die Bestimmungen der „Disnstvorsckrikt
kür ^ ukstellung der Dienstpläne und Überwackung der
wirtsckaktlicken Verwendung der Zugbegleiter (DV 2ub ) "
— DV 410 — gültig vom 1 . äuli 1946 an .

2 . Rür dis Äukstellung der Dienstpläne des Personals
der Irisbkakrzeugs gelten gemäü Verk der BVB vom
14 . 3 . 1951 — 21 .211 Bl — die Änkänge I und II des
Isiles I der sick nock im Bntwurksstadium beklndlicken
2ugkörderungsvorsckrikten , und zwar
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-lndang I „Richtlinien kür das l̂ukstslien der Dienst¬
plans " ,

Anhang H „Richtwerts der Vorbersitungs - und /lb -
scklukdisnstreiten (Muster ) " .

Ois vorgenannten /lnkänge wurden 1951 den msscki -
nsntschnischsn OienstÄtsllen und den ML rugsteilt .

B) Anrechnung der Dienstbereitsekakt und Ser Rausen
bis ru 30 Minuten — UVV 8 2 (2) . 8 8 (2) und 8 9 (2 ) —

auk die Arbeitszeit

1 . OOV 8 2 (2) lautst : !

„ Oie Zeit , während riss Rsrsonsl ohns /lrbeitsleistung :
auk risr Dienst - ocisr /lrbsitsstells anwesend ru sein ^
Hst , urn nsck Bedsrk Arbeit ru lösten (Dienstbereit - i
schskt ) , wird suk dis /lrbsitsrsit angsrscknst
hei dein Rsrsonsl der in 8 1 ( 2) genannten Oisnst -
rweigs rnit 50 "/».

/lusgsnommen hiervon ist das irn Ookomotiv - , ^
8chlkksmsschinsn - und Rrsktwagendisnst hesckäk - !
tigts Rersonal , dein eins Ookomotivs oder 8ckikks- ^
rnasehins oder ein Rraktwsgen rur Bssuksicktigung !
überwiesen ist . Bei ihrn ist dis Oienstbereitsckskt !
anrurecknsn mit 80 "/a . ^

Osbsi sind sowohl im stationären als such im Zug- >
dienst von der in einer Oisnstsckickt insgesamt snksl -
lenden Oisnstbsreitschakt bis ru 30 Minuten vorweg i
voll auk dis Arbeitszeit snrurecknen ." !

OOV 8 8 ( 2) und 8 9 ( 2) lauten : !
„Durch den Ostrieb oder Verkehr bedingte Rsusen von !
nickt mehr als 30 Minuten Zwischen den einzelnen !
Oisnstvsrricktungen sind als Oisnstbsreitschakt ru bs - !
werten . " z

Ois nach OOV 8 2 (2 ) letrer 8atr sowohl im stationä¬
ren als auch im Tugdienst bis ru 30 Minuten voll auk
dis Arbeitszeit anrechenbare Zeit ist hiernach von der
Oienstbersitsckskt und den vorgenannten Raussn —
OOV 8 8 ( 2 > und 8 9 (2 ) — abrurieken . Im Sinns der !
Oienstdausrvorsckrikten Zahlen !
s > rum stationären Dienst :

Ois Beamten , Ângestellten und Arbeiter der in OOV
8 1 ( 2 ) a) , b ) , d) , s ) , k> und i) genannten Oienstrweige
( s such OOV 8 8>. ,

b ) rum Tugdienst :
Oie Beamten , Angestellten und Arbeiter der in OOV
8 1 (2) , c) , g) und k ) genannten Oisnstrweige ( s such
OOV 8 9) .

2 . Oie über 30 Minuten in der Ossamtdienstsekickt
sukkommende Oienstbersitsckskt sinsckl der als Oienst -
kersitsckskt anrechenbaren Raussn ist wie bisher mit
dem entsprechenden Rrorsntsatr suk die Arbeitszeit ^
snrurecknen . Hierbei weisen wir darauk hin , daß die :
Raussn nach OOV 8 9 (2) , soweit sie nach vorstehendem ^
nickt mit 100 °/» voll auk die /lrbsitsreit übernommen
werden können , nur mit 50 "/« snrurecknen sind , da das
Rersonal die Zeit ohne Wartung einer Ook , Sckikks-
masckine oder eines Rraktwagsns verbringt . >

3 . Mithin ist die planmäßige Arbeitszeit beispiels - ,
weise wie kolgt ru errechnen : !
s ) Rersonal nach DDV 8 8

1 . Oisnstsckickt von 6 .00 bis 18 .00 Okr ^ 12 8td
oder 720 Min . ^

Reine Tätigkeit nach 8p 5 der Rückseite ^
des Dienstplanes 242 Min ,
mithin Oisnstbsreitschakt 478 Min ;
davon ab nach 8ckluüsatr ru OOV 8 2 (2) 30Min ,
bleibt eins anrechenbare Oienst -
bersitsckakt von 448 Min ,
die kür diese 8ckickt der Berechnung der plan¬
mäßigen /lrbsitsreit in 8pslte 10 der Vorderseite
des Dienstplans rugrunde ru legen ist .

2 . Oisnstsckickt von 6 .00 bis 14.00 llkr ^ 8 8td
oder 480 Min .

Reine Rätigksit nsck 8p 5 der Rückseite
des Dienstplans 455 Min,
mithin Oisnstbsreitschakt 25 Min ,
die nach dem 8cklußsatr ru OOV 8 2 ( 2) voll suk
die /lrbeitsreit ru übernehmen ist .

b) Rersonal nach DDV 8 9

1 . Ookomotivpersonal
a) Oisnstsckickt von 23 . 16 bis 12 .50 llkr

- 13 8td34Min
oder 814 Min.

Rakr - , Vorbersitungs - und
/lbscklukrsit 540 Min ,
Rsuss nach OOV 8 9 (2) 30 Min ,
Oisnstbsreitschakt mit Ook 120 Min ,
Oienstbereitsekakt okns Ook 124 Min ,
mithin planmäßige /lrbeitsrsit :

120 X 80 4- 124 X 50
100 100540 4- 30 4- 728 Min.

oder /lbrug nach OOV 88 2 und 9 — 86 Min
oder 1 8td 26 Min ;

b) Oienstsckickt von 3 .00 bis 12.17 Okr ^
9 8td 17 Min

oder 557 Min.
Rakr - , Vorbersitungs - und
/lbscklußreit 420 Min ,
Rsuss nach OOV 8 9 (2) 25 Min ,
Oisnstbsreitschakt ohne Ook 70 Min ,
Rsuss nsck OOV 8 4 42 Min ,
mithin planmäßige /lrbsitsreit :
420 4- 30 ( 25 4- 70 — 30 ) X 50 - - 483 Min

100
oder /lbrug nach OOV 88 2 und 9 — 74 Min

oder 1 8td 14 Min.

2 Tugbegleitpersonal
Oienstsckickt von 6 .40 bis 16.24 llkr —

9 8td 44 Min
oder 584 Min .

Rskr - , Vorbereitung «- und /lb -
scklußrsit sowie Ruüwege 398 Min ,
Rsuss nsck OOV 8 9 ( 2) 26 Min ,
Rause nach OOV 8 9 ( 2) 23 Min ,
Rause nach OOV 8 4 137 Min ,
mithin planmäßige /trbeitsreit :
398 4- 30 4- (26 4- 23 — 30 ) X 50 - 438 Min

100
oder 7 8td 18 Min .

8inngsmäß ist such dis planmäßige /lrdsitsreit kür
das Rersonal im Rraktwagenbegleit - und Rraktwagsn-
kükrerdienst , das unter die Dienstdauervvrsekrikten
tällt , ru errechnen .

H . Oesetriicke Reiertagv

1 . /ln gesetrlick anerkannten Reiertagen kann dem
Rersonal über die rustedenden Ruketage hinaus Oienst -
bekreiung gewährt werden , wenn dies der Betrieb und
Verkehr ruiassen und die an diesen Ragen ru bs-
setrenden Oienstpostsn odne rusätrlieke Deranriebung
von Rräktsn aus den Oienstrweigen der Ritel 14 und 15
möglich ist ; Ausnahmen hiervon siehe Tikk 3 .

2 . Damit innerhalb eines wiederkekrsndsn Zeitraums
jeder Bedienstete , der unter die Bestimmungen der
Oienstdausrvorsckrikten källt , einen rusätrlicksn Ruhe¬
tag an einem Reiertag erkält , ersuchen wir , cluksckrei -
bungen hierüber ru kükren und dskür Borge ru tragen ,
daß ein /lusgleick innerhalb der Oienstrweige (r B
Oüter - und Reiserugverkekr ) und darüber hinaus durch
Bsranriekung von Rräkten aus anderen Oienstrweigen
durckgekükrt wird . Mehrleistungsstunden an anderen
Ragen dürken auk Mindsrleistungsstunden aus /lnlsü
des Oienstsuskslls an Reiertagen nickt angerecknet
werden .

3 . In Anbetracht der Bckwierigkeit , bei Dienststellen
mit niedrigem Personalbestand und bei Oienstpostsn
kür Schrankenwärter auk kreier 8trecke ausgleichend
bei der Oswäkrung von Oienstbekreiung an gesetrlich
anerkannten Reiertagen ru verkskren , dark auek suk
Rräkts der Ritel 14 und 15 rurückgegrikken werden ,
wenn alle Maßnahmen nach den vorstehenden Tikk 1)
und 2) erschöpkt sind und es auch dann nicht möglich
ist , jedem Bediensteten jährlich mindestens an einem
der 3 koken Ooppslkeiertsge (Weihnachten , Ostern ,
Rilngsten ) einen Ruhetag ru geben .
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III . Vollrugsbestinmiungen
1 . Lei den vorstsbsndsn -4bscknittsn I und II bandelt

es sick um Bestimmungen , dis bereits in cisn LD -Bsrir -
ksn <isr sksmaligen Linons singstükrt sinci und gemäü
Verl der BVL Oklsnback (Main ) vom 23 . 3 . 1952 —
10. 194 Br 55 — nunmekr suck im Berick cisr BO Lsrls -
rubs gelten — vgl ÄBlVsrt 617/1952 74bsckn III —. i
Sie entstammen im einzelnen lolgencisn Vertilgungen :

a) BVB vom 4 . 6 . 1949 — Oer Leiter — 10 .104 Br 14 —,
betr : BIsnmäLige Arbeitszeit ,

b ) BVB vom 6 . 10. 1949 — Oer Leiter — 10 .104 Br 24 — ,
betr : Disnstdauervorsckrittsn ; bisr : Ossetrlicks
Bslsitsgs ,

c) BVB vom 2 . 9 . 1950 — 10.104 Br 29 —,
betr : Bersonalwirtsckstt ; bier : Disnstdsuervor -
sckritten ,

d) UVB vom 10. 1 . 1951 — 10.104 Br 43 —,
betr : Bersonalwirtsckstt ; bisr : Dienstpläne tür cisn j
stationären Oienst ,

-

e) BVB vom 5 . 8 . 1952 — 10.104 Br 47 —,
betr : Bsrsonslwirtsckakt ; bisr : 74nrscknung der
Dienstksreitsckatt und der Lausen bis ru 30 Minu¬
ten (8 8 (2) und 8 9 (2) OOV) aut die /Vrbsitsreit ,

I) Oer Vorstand der Osutscben Bundssbabn vom 19 . 8 .
1952 — 10. 104 Br 54 —,
betr : Bsrsonslwirtsckstt ; bisr : Dienstdausrvor -
sckrittsn .

2 . Oie im vorstebendsn /tbscknitt IB ) genannten
Anlagen 1 bis 6 (/ml 1 bis 5 Dienstplan -Muster ,

/ tnl 6 Lssstrungsplsn -Muster ) sind Anlagen rur Verl
der BVL vom 10 . 1 . 1951 — 10 .104 Br 43 —. Sie geben
den Lissnbsknstellsn nsek nsckstsbendsm Blan beson¬
ders ru .
Ls erbsiten von den Anlagen 1 bis 6 :
Oisnststsiisn der Li I L und In Zs 2 Stück
Dienststellen der Ll I b , II und III mit
den Bekugnissen einer Bauptdisnststells Zs 1 Stück
M/4 und VÄ Zs 2 Stück
BÄ (einsckl Bedart rur Bntsrricktung der

rsstlicksn Bis der LI III sowie der
Bis der Ll IV>
Brsiburg (Brsg ) und Briedricksbatsn Zs 12 Stück
übrige Ze 8 Stück

3 . s ) Oie Umstellung brw . Bsusutstsllung sowie Dril¬
lung der Dienstpläne nscb vorstebsndsm Äbscknittl
soll tür das Bersonal im stationären Dienst miigUokst
bis rum 31 . 10. 1952 , tür das Bersonal im 2ugdisnst bis
rum 5 . 10. 1952 (Beginn des tVintsrabsebnitts ) durckgs -
tübrt sein . Sötern kisrnsck Änderungen des Soll -Lopt -
plsnes notwendig werden , sind diese bei der Bissn -
bskndirsktion ru beantragen . Den Anträgen sind dis
geänderten brw neu sutgsstslltsn Dienstpläne mit Be-
setrungsplsn beirugsbsn . Bsrsonalvermindsrungsn bst
dis Dienststelle oder das Ämt aber sckon von sick aus
durckrutükren . Im übrigen wird aut Vüp 8 4 ( 10 ) bin¬
gswissen .

b) Die Änderungen des Loptplsn -Solls , dis sick aus
der Umstellung der Dienstpläne ergeben , sind bis rum
31. 3 . 1953 in einer Bbersickt nscb nsckstebendsm Mu¬
ster nsckruweissn .

Ämt . .

Dienststelle
Illbergickl

über üie

c1e8 Kopkp1an-8o11s
— Vorgang : ÄBlVsrt 661/1952 —

1 2 3 4 5

Bauptdisnstrweig
— s Vüp 8 2 —

Lrkökung des Lop
Ändere

8 2 (2) DDV
(Änrecknung von bis
ru 30 Min Dienstbs -
rsitsckatt als volle

Ärbeitsreit )
— L —

tplsn -Solls intolge
mg des

8 8 ( 4) DDV u 8 9 (5)
u ( 6) DDV (Lürrung

der Dienstsckickt -
langs )

— 1 —

Änderung des Lopkp
tübrung der Veilksttr

Vsrrsiebnisses der

Lrkökung

— V —

lsn -Solls intolge Lin -
; 1 u 2 des vorläutigsn
mittleren Zeitwerts

Verminderung

— V —

Insgesamt

Dis Bbersickt oder Beklanreige legen vor
sa ) die Dienststellen den Ämtern rum 1 . 4 . 1953 ,
bb ) dis Ämter der LD rum 15. 4. 1953 .
Dienststellen und Ämter verseksn dis Bbsrsickt mit
dem Äutstellungsvermsrk und bestätigen darin oder in
der Beblanreigs , dalZ die Dienstpläne entsprechend der
unter Abschnitt I dieser ÄBlVsrt beksnntgegebenen
Bestimmungen sukgsstellt sind .

4. 2ur Beusutstellung der Dienstplans tür den sta¬
tionären Dienst sind neue Vordrucks 102 01 — Dienst¬
plan — und 102 02 — Bssstrungsplsn — ru verwenden ;
dis erkorderlicken Vordrucke sind umgebend dein »
Druckssekenlsger der LD Larlsruks snrutordsrn . Bt-
waigs Bestbestände an alten Vordrucken sind tür
Dienstplsnentwürke aukrubrsucken .

OrucL: <1. Mütter rirrä Verlsg Q .nr .d .tt . . Xar'Isruke
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